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						I.

Plan über die Verteilung der Geschäfte der Gerichtsvollzieher des Amtsgerichts Hameln, gültig ab 01.01.2026:

Es sind neun Gerichtsvollzieherbezirke gebildet:
(wegen des Straßenverzeichnisses wird auf die Anlage Bezug genommen)

	Bezirk
	
	Telefon
Fax

	I 
	OGVin Brückner, 
Weizenkamp 60, 30952 Ronnenberg
Amtsgericht Hameln, Zimmer 3
	
05109/525 822
05151/796-240

	II 
	OGVin Koj,
Koppenstraße 38, 31785 Hameln
	05151/961 60 14
Fax: 05151/961 6015
mobil: 0151 512 862 84

	III 
	OGVin Gröger,
Amtsgericht Hameln, Zimmer 3
	05109/675 50 93
05151/796-240 
mobil: 0157 57151600
Fax:    675 50 94

	IV 
	OGV Lachnitt, 
Schwarzer Weg 49, 31789 Hameln
	05151/963 841

	V 
	OGVin Seeger,
Schilfstraße 16, 31840 Hess. Oldendorf
	05152/978 18 50
Fax:05152/978 18 51

	VI 
	OGV Stummeyer, 
Alter Kirchweg 25, 31848 Bad Münder (Bakede)
	05042/508 04 56
Fax:05042/508 04 59
mobil: 0170/832 29 93

	VII
	OGV Redeker,
Am Steinhof 22, 31020 Salzhemmendorf (Hemmendorf)
	Fax: 05153/401 99 98
mobil: 
0176 569 861 06

	VII I
	OGV Hartmann-Kretschmer,
Im Schwalenkamp 4, 31020 Salzhemmendorf (Lauenstein)
	05153/2282
mobil: 0171/491 44 65

	IX
	OGVin Schmidt,
Rottenweg 1a, 31863 Bisperode
	mobil: 0151/55538349
Fax: 05159/9696173




Im Falle der Verhinderung vertreten sich in Eilfällen, soweit keine anderweitige Anordnung getroffen wird:

· OGVin Schmidt mit OGV Redeker
· OGVin Seeger mit OGVin Koj,
· OGVin Brückner mit OGVin Gröger und mit OGV Hartmann-Kretschmer
· OGV Lachnitt mit OGV Stummeyer.

Im Falle der Verhinderung des ordentlichen Vertreters hat der ordentliche Gerichtsvollzieher des nächstfolgenden Bezirks einzutreten. Die Ausführung solcher Aufträge, die ohne Gefährdung der Parteirechte keinen Aufschub gestatten, ist an diese Geschäftsverteilung nicht gebunden.

Die Erhebung von Wechselprotesten wird von der Geschäftsverteilung nicht berührt.

Zustellungen:

A) Zustellung von Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen sowie von vorläufigen Zahlungsverboten:

Für die Zustellung von Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen und vorläufigen Zahlungsverboten 
a) bei denen eine elektronische Zustelladresse nicht angegeben und auch nicht amtsbekannt oder die persönliche Zustellung ausdrücklich beantragt ist,
ist der Gerichtsvollzieher zuständig, in dessen Bezirk der Drittschuldner die Zustellungsadresse hat,
b) bei denen die elektronische Zustellung ausdrücklich beantragt oder die elektronische Zustelladresse angegeben oder amtsbekannt ist oder es sich um einen in § 173 Abs. 2 ZPO genannten Zustellungsempfänger handelt, ist der Gerichtsvollzieher zuständig, in dessen Bezirk der Schuldner seinen Wohnsitz hat.

 Bei mehreren Drittschuldnern ist die Adresse des zuerst genannten Drittschuldners maßgeblich.

B) Zustellungen an die Großgläubiger
Für die Zustellungen an die „BHW Gruppe“ sowie Zustellaufträge von der „BHW Gruppe“ und von der DSL-Bank und Postbank sind seit dem 1.1.2024 alle Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher in einem monatlichen Wechsel zuständig, wobei die Reihenfolge sich fortlaufend nach den Bezirken bestimmt.
Im Januar 2026 beginnt Bezirk I.

[bookmark: _Hlk213044331]Bezirk I – Frau OGVin Brückner,
Bezirk II – Frau OGVin Koj,
Bezirk III – Frau OGVin Gröger,
Bezirk IV – Herr OGV Lachnitt,
Bezirk V – Frau OGVin Seeger,
Bezirk VI – Herr OGV Stummeyer,
Bezirk VII – Herr OGV Redeker,
Bezirk VIII – Herr OGV Hartmann-Kretschmer,
Bezirk IX – Frau OGVin Schmidt,
Bezirk I – Frau OGVin Brückner, 
u.s.w. 

Für 2027 setzt sich die Zuständigkeit fortlaufend nach der Letztzuständigen im Dezember 2025 fort, d.h. im Januar 2026 mit Herrn OGV Lachnitt.

C) sonstige postalische, persönliche oder elektronische Zustellungen
1. innerhalb des Amtsgerichtsbezirks
Für sonstige postalische oder persönliche Zustellungen innerhalb des Amtsgerichtsbezirks ist stets der Gerichtsvollzieher zuständig, in dessen Bezirk der Schuldner wohnt. Anträge auf Zwangsvollstreckung nebst Zustellung werden immer von dem Gerichtsvollzieher bearbeitet, in dessen Bezirk die Zwangsvollstreckung durchzuführen ist.


2. außerhalb des Amtsgerichtsbezirks
Für die Zustellungen an einen Ort außerhalb des Amtsgerichtsbezirks sowie Zustellungen durch Aufgabe zur Post sind seit dem  1.1.2024 alle Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher in einem monatlichen Wechsel zuständig, wobei die Reihenfolge sich fortlaufend nach den Bezirken bestimmt.
Im Januar 2026 beginnt Bezirk I 

Bezirk I – Frau OGVin Brückner,
Bezirk II – Frau OGVin Koj,
Bezirk III – Frau OGVin Gröger,
Bezirk IV – Herr OGV Lachnitt,
Bezirk V – Frau OGVin Seeger,
Bezirk VI – Herr OGV Stummeyer,
Bezirk VII – Herr OGV Redeker,
Bezirk VIII – Herr OGV Hartmann-Kretschmer,
Bezirk IX – Frau OGVin Schmidt,
Bezirk I – Frau OGVin Brückner, 
u.s.w. 

Für 2027 setzt sich die Zuständigkeit fortlaufend nach dem Letztzuständigen im Dezember 2026 fort, d.h. im Januar 2027 mit Herrn OGV Lachnitt.


IV. Inkrafttreten

Dieser Geschäftsverteilungsplan tritt mit Wirkung vom 1.1.2026 in Kraft.


Hameln, den 08.12.2025
Im Auftrag
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